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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
17. Wahlperiode

Drucksache 17 /508
(Neufassung der Drs. 17/491)

13. 08. 08

Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen, der FDP und DIE LINKE.

Anerkennung  der  Schutzbedürftigkeit  von  auf  Dauer  angelegten  Lebensgemein-
schaften

Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen

Nach Artikel 21 der Landesverfassung bilden Ehe und Familie die Grundlage des Ge-
meinschaftslebens und haben darum Anspruch auf den Schutz und die Förderung des
Staates.

Eine Familie zu sein bedeutet, dass Menschen verbindlich und auf Dauer angelegt
füreinander einstehen wollen. Dies beinhaltet als wesentliches materielles Element
eine gegenseitige Verpflichtung zum Unterhalt.

Der Familienbegriff hat andauernde Wandlungen erfahren. Die Lebensformen haben
sich vervielfältigt. Entsprechend müssen die gesetzlichen Formulierungen angepasst
werden.

Gelebt wird Familie heute in verschiedengeschlechtlichen und gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften, mit und ohne Trauschein. In vielen dieser Familienmodelle besteht
neben der moralisch empfundenen auch eine zivilrechtlich bestehende gegenseitige
Verpflichtung zum Unterhalt.

Diesen gesellschaftlichen Entwicklungen kann der Artikel 21 der Landesverfassung
in seiner jetzigen Form nur begrenzt Rechnung tragen. Zwar fallen auch neuere Er-
scheinungen der Eltern-Kind-Beziehungen, wie beispielsweise Alleinerziehende mit
Kindern und Patchwork-Familien, unter den Familienbegriff des Artikels 21 LV, nicht
jedoch gewillkürte, auf Dauer angelegte Beziehungen zwischen Erwachsenen.

Die Ehe, welche viele Menschen immer noch als Lebensmodell wählen, ist nach un-
serer Verfassung zu schützen und zu fördern. Gleichzeitig bedürfen andere gemein-
same Lebenswege, nicht eheliche Lebensgemeinschaften und gleichgeschlechtliche
Lebenspartnerschaften ebenfalls des staatlichen Schutzes und der Förderung, da auch
hier ein verbindliches und den Sozialstaat entlastendes füreinander Einstehen konsti-
tuiert ist.

Nach  der  Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  lässt  sich  verfassungs-
rechtlich kein Gebot herleiten, andere Lebensformen gegenüber der Ehe zu benach-
teiligen, sie im Abstand zur Ehe auszugestalten und mit geringeren Rechten zu ver-
sehen. Der Staat ist unter Berufung auf Artikel 6 Abs. 1 GG ausschließlich berechtigt,
nicht jedoch verpflichtet, Ehen besserzustellen als andere Lebensgemeinschaften.

Es  steht  dem  Bremer  Verfassungsgeber  frei,  der  insbesondere  in  einer  modernen
Stadtgesellschaft vorhandenen gesellschaftlichen Pluralität Rechnung zu tragen, den
Schutzbereich der klassischen Ehe auf neue Partnerschaftsmodelle auszuweiten und
hiermit insbesondere auch die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe im Geltungs-
bereich der Landesverfassung gleichzustellen.

Vor diesem Hintergrund ist die Schutzbedürftigkeit anderer, auf Dauer angelegter Le-
bensgemeinschaften, wie in den Verfassungen von Berlin und Brandenburg bereits
geschehen, auch in Bremen mit Verfassungsrang zu versehen.



— 2 — Druck: Anker-Druck Bremen

Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen:

Gesetz zur Änderung der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene
Gesetz:

Artikel 1

§  21  der  Landesverfassung  der  Freien  Hansestadt  Bremen  vom  21.  Oktober  1947
(SaBremR 100-a-1), der zuletzt durch Gesetz vom 16. Mai 2006 (Brem.GBl. S. 271)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Die Schutzbedürftigkeit anderer, auf Dauer angelegter Lebensgemeinschaf-
ten wird anerkannt.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung

Zu Artikel 1

Auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften, in denen beide Partner verbindlich für-
einander einstehen und gegenseitige Verpflichtungen eingehen, welche den Pflichten
von Eheleuten voll entsprechen, bedürfen des staatlichen Schutzes. Die Anerkennung
der Schutzbedürftigkeit von auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaften steht auch
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht dem
besonderen Schutz und der Förderung von Ehe und Familie entgegen.

Zu Artikel 2

Regelt das Inkrafttreten.

Björn Tschöpe,
Dr. Carsten Sieling und Fraktion der SPD
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Dr. Matthias Güldner und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Dr. Oliver Möllenstädt,
Uwe Woltemath und Fraktion der FDP

Monique Troedel,
Peter Erlanson und Fraktion DIE LINKE.


